Regionalbudget der LAG Spreewaldverein e.V.
Fahrtkostenerstattung
Für die Abrechnung von Fahrtkosten sind die Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) in der jeweils geltenden Fassung mit folgender Einschränkungen anzuwenden:
Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges wird grundsätzlich eine pauschale Entschädigung („Kleine Wegstreckenentschädigung“) nach den Bestimmungen des BRKG gezahlt (zur Zeit 0,20 € je Kilometer, höchstens jedoch 130,00 € für die Hin- und Rückfahrt). 

Angaben Zahlungsempfänger*in:
Name, Vorname:                                                                                       
Adresse:
Kontoverbindung:
Kontoinhaber*in (insofern abweichend angeben):
IBAN:
Bankinstitut:
Projektträger/Zuwendungsempfangender: 
Projekttitel: 

	Datum
	Fahrtstrecke
	gefahrene km
	Anlass

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	km – gesamt:
	km
	

	
	Fahrtkosten gesamt:
	Euro
	



Berechnung: Kilometerpauschale = 0,20 Euro/km

Ich bitte um Überweisung der verauslagten Kosten auf mein Konto.
	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift

	
	
	



